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Art. 1 § 10 Wr. PartFG Transparenz
 Wr. PartFG - Wiener Parteienförderungsgesetz 2013

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 13.08.2025

1. (1)Der Magistrat hat die nach diesem Landesgesetz ausbezahlten Förderungen jährlich im Internet für eine Dauer

von zehn Jahren zu veröffentlichen. Darüber hinausgehend sind die ausbezahlten Förderungen auch im

jährlichen Förderbericht der Stadt Wien gemäß den Bestimmungen des Wiener Fördertransparenzgesetzes

(Wr. FTG), LGBl. für Wien Nr. 35/2021 in der jeweils geltenden Fassung zu veröffentlichen.

2. (2)Förderungen im Sinne dieses Gesetzes werden gemäß den Bestimmungen des Wr. FTG in der jeweils geltenden

Fassung in der gebietskörperschaftenübergreifenden Transparenzdatenbank verarbeitet.
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